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Vorwort 

Die vorliegenden Technischen Anschlussbedingungen Niederspannung der SWT Stadt-

werke Trier Versorgungs-GmbH (nachfolgend kurz „TAB Niederspannung“ genannt) 

gelten für den Anschluss und den Betrieb von Bezugs- und Erzeugungsanlagen (da-

runter auch Mischanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge) an 

das Niederspannungsnetz der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs -GmbH (nachfolgend 

kurz „SWT“ genannt) sowie bei einer Erweiterung oder Änderung bestehender Kunden-

anlagen. Es gelten die al lgemein anerkannten Regeln der Technik : 

-  VDE-Anwendungsregel „Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanla-

gen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR -Niederspannung)“ 

(nachfolgend kurz „VDE-AR-N 4100“ genannt)  

-  VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz –  Techni-

sche Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungs-

anlagen am Niederspannungsnetz“ (nachfolgend kurz „VDE -AR-N 4105“ ge-

nannt)  

Die vorliegenden TAB Niederspannung konkretisieren die Anforderungen der VDE -AR-

N 4100 sowie der VDE-AR_N 4105. Die Gl iederung lehnt sich an die Struktur der VDE -

AR-N 4100 und der VDE-AR_N 4105 an und formuliert die Spezif ikationen zu den 

einzelnen Kapiteln dieser VDE-Anwendungsregel. Falls in dieser TAB Niederspannung 

keine weitere Spezifikation zu einzelnen Kapiteln der VDE-AR-N 4100 und der VDE-

AR-N 4105 erfolgt,  wird darauf mit dem Hinweis „keine Ergänzungen“ hingewiesen.  

Die TAB-Niederspannung „TAB 2023“ des BDEW - Bundesmusterwortlaut (nachfolgend 

kurz „BDEW TAB“ genannt) stel lt  eine zusätzl iche Referenz zur Ausführung von Nie-

derspannungsnetzanschlüssen dar. Relevante, zu den vorgenannten VDE -Anwen-

dungsregeln ergänzende Informationen der BDEW TAB finden sich in den vorliegenden 

TAB-Niederspannung wieder und sind ausgewiesen.  

Die TAB legen insbesondere die Handlungspfl ichten des Netzbetreibers, des Err ich-

ters, Planers sowie des Anschlussnehmers und Anschlussnutzers von elektr ischen An-

lagen im Sinne von § 13 NAV bzw. des Betreibers von Erzeugungsanlagen und/oder 

Speichern fest.  

Die TAB sind Bestandtei l  von Netzanschlussverträgen und Anschlussnutzungs -ver-

hältnissen gemäß NAV.  

Sie gelten ab Inkraftsetzung durch den örtl ichen Netzbetreiber, die SWT Stadtwerke 

Trier Versorgungs-GmbH. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese TAB-Niederspannung gilt  auch für Änderungen in Kundenanlagen, die wesent-

liche Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften der Kundenanlage (bezogen 

auf den Netzanschlusspunkt) haben. Diese umfassen insbesondere Umbau, Erweite-

rung, Rückbau, Demontage, Änderung des Schutzkonzeptes, Änderung der Netzan-

schlusskapazität und Teilnahme am Regelmarkt.  

  

Der Anschlussnehmer trägt die Kosten der dadurch an seinem Netzanschluss entste-

henden Folgemaßnahmen. Für die technische Ausführung eines Netzanschlusses wie 

auch für den umgebauten und erweiterten Teil  einer Kundenanlage gi lt  jeweils die 

zum Erstel lungs- oder Umbau-Zeitpunkt gült ige TAB.  

 

Der Anschlussnehmer und Anschlussnutzer verpf lichten sich, die Einhaltung dieser 

TAB-Niederspannung sicherzustellen und auf Anforderung nachzuweisen.  

Sie gewährleisten, dass auch diejenigen, die neben ihnen den Anschluss nutzen, die-

ser Verpfl ichtung nachkommen. SWT behält sich vor, eine Kontrolle der Einhaltung 

dieser TAB-Niederspannung vorzunehmen. Werden Mängel festgestell t , so kann die 

nachgelagerte Anschlussnutzung bis zur Mängelbeseitigung ausgesetzt werden. 

Durch die Kontrolle der Kundenanlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilnetz 

übernimmt SWT keine Haftung für die Mängelfreiheit  der Kundenanlage.  

2 Normative Verweisungen 

VDE/FNN Hinweis „Hinweise für die Errichtung von mehreren Netzanschlüssen am Nie-

derspannungsnetz in einem Gebäude und auf einem Grundstück“  

VDE/FNN Hinweis „Anforderungen für den symmetrischen Anschluss und Betrieb nach 

VDE-AR-N 4100“  

VDE/FNN Hinweis „Einbau von Messsystemen in Bestandsanlagen“  

3 Begriffe und Abkürzungen 

- Keine Ergänzung –  
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4 Allgemeine Grundsätze 

4.1 Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten 

Die Anmeldung von elektrischen Anlagen und Geräten erfolgt grundsätzl ich über die 

Internetseite der SWT. In Ausnahmefäl len ist nach Rücksprache mit SWT eine An-

schlussanmeldung auch in Papierform möglich. Die erforderlichen Formulare stellt  

SWT ebenfalls auf der vorgenannten Internetseite zur Verfügung.  

Die für die Anschlussbeurtei lung geforderten zusätzlichen Dokumente (Lageplan, 

Formblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen, …) sind bei SWT, wie von SWT vor-

gegeben, einzureichen. Eine Übersicht erforderl icher Unterlagen für den Anmeldepro-

zess ist in Anhang A dieser TAB-Niederspannung hinterlegt.  

 

Der Anschluss folgender Anlagen und Verbrauchsg eräte bedarf der vorherigen Beur-

teilung und Zustimmung des Netzbetreibers:  

 Anmelde-

pfl ichtig 

Zustim-

mungs-

pfl ichtig 

neue Kundenanlagen / Anschlussnutzeranlagen  X X 

Trennung / Zusammenlegung von Anschlussnutzeranlagen  X X 

Änderung von Netzanschlüssen (z. B. Umverlegung)  X X 

Erweiterung der Kundenanlage, wenn die im Netzan-

schlussvertrag vereinbarte gleichzeit ig benötigte Leistung 

überschritten wird  

X X 

vorübergehend angeschlossene Anlagen, z. B. Baustel len 

und Schaustellerbetriebe; siehe Abschnitt  13  
X X 

Steckersolargeräte ≤ 800 VA Wechselrichterleistung und 

≤ 2  kW Modulleistung je Anschlussnutzeranlage, für die 

keine Einspeisevergütung geltend gemacht wird  

MaStR2  - 

Sonstige Erzeugungsanlagen  X X 

Ladeeinrichtun-

gen 

die als steuerbare Ver-

brauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

> 4,2 kW4  

X - 
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die nicht als steuerbare 

Verbrauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

≤ 12 kW4  
X - 

> 12 kW4  X X 

Einzelgeräte, auch ortsveränderliche Geräte, mit einer 

Nennleistung von mehr als 12 kW4  
X X 

Geräte zur Beheizung oder Klimatisierung, ausgenommen 

ortsveränderliche Einzelgeräte oder Wärmepumpen 
X X 

Speicher,  die als steuerbare Ver-

brauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

> 4,2 kW4  X X * *  

( **  nur  bei  

E inspei-

sung ins 

öf fent l .  

Netz)  

die nicht als steuerbare 

Verbrauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

≤ 4,2 kW4  X X * *  

Wärmepumpen, die als steuerbare Ver-

brauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

( *  Summen-Bemessungs le is-

tung je  Kundenanlage)  

> 4,2 kW4 , *  

X - 

die nicht als steuerbare 

Verbrauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

≤ 12 kW4  X - 

> 12 kW4  X X 

Anlagen zur 

Raumkühlung 

(ausgenommen 

ortsveränderliche 

Geräte),  

die als steuerbare Ver-

brauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

( *  Summen-Bemessungs le is-

tung je  Kundenanlage)  

> 4,2 kW4 , *  X - 

die nicht als steuerbare 

Verbrauchseinrichtungen 

nach § 14a EnWG gelten:  

≤ 12 kW4  X - 

> 12 kW4  X X 

Notstromaggregate  X X 
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elektrische Verbrauchsgeräte, die die in Kapitel 5.4 der 

VDE-AR-N 4100 aufgeführten Grenzwerte für Netzrück-

wirkungen überschreiten oder das dort beschriebene Ver-

hältnis von Mindestkurzschlussleistung zu Anschlussleis-

tung unterschreiten  

X X 

Anschlussschränke im Freien  X X 

Moderne Nachtspeicherheizungen  X X 

Tei lspeicher-Direktheizungen X X 

T a b e l l e  1 :  A n m e l d e - / Z u s t i m m u n gs p f l i c h t i g e  A n l a ge n  u n d V e r b r a u c h s g e r ä t e  

2  Für S teckergeräte besteht  eine Anmeldepf l icht  im Markts tammdatenreg is ter  (MaStR)  

4  In  Tabe l le 1  wi rd  zur Vereinfachung die Annahme getrof fen,  dass 𝑐𝑜𝑠𝜑 g i l t ,  um Le istungswerte e in-

heit l i ch in  der E inhe it  der Wirkleistung aufnehmen zu können. Hintergrund is t ,  dass Le istungswerte im 

technischen  Regelwerk  a ls  Schein le istung,  im Beschluss  der  Bundesnetzagentur  aber  a ls  Wirkleistung 

angegeben  werden.  

 

Elektrische Verbrauchsgeräte die als steuerbare Verbrauchseinrichtung betrieben 

werden, sind fest anzuschließen und dürfen nicht über Steckvorrichtungen verbunden 

werden. 

Die Anmeldepflicht von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge bezieht sich auch auf 

ein- bzw. dreiphasige Steckdosen, wenn diese regelmäßig als Lademöglichkeit für 

Elektrofahrzeuge verwendet werden.  

Plant der Anschlussnehmer eine endgült ige Sti l l legung bzw. die vorübergehende Au-

ßerbetriebnahme des Netzanschlusses, so ist der Netzbetreiber rechtzeit ig ( i.  d. R.  

zwei Wochen) und in schrif tl icher Form über dieses Vorhaben zu informieren.  

Für die gleichzeitige Entfernung der Messeinrichtungen ist hierfür zusätzlich ein An-

trag auf Entfernung der Messeinrichtung von einem eingetragenen Installationsunter-

nehmen beim Netzbetreiber einzureichen.  

Für die Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen und Speicher ist das Inbetriebset-

zungsverfahren nach VDE-AR-N 4105 einzuhalten.  Für die Anforderungen an die Zer-

tif iz ierung von Erzeugungsanlagen sind zudem die Verordnung zum Nachweis von 

elektrotechnischen Eigenschaften von Energieanlagen (NELEV) und die Verordnung 

über technische Anforderungen an Energieanlagen (EAAV) zu beachten.  Die hierzu 

erforderlichen Formblätter sowie weitere Informationen erhält  der Anlagenbetre iber 

bzw. Err ichter mit der Einspeisezusage.  

 



Integriertes Management System  

Richtlinie Dokumentart: Richtlinie 

Ergänzende Technische Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Niederspannungsnetz der  
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Version: 03 vom 08-2025 

Klassifizierung öffentlich 

Seite: 11 von 41 

 

4.2 Inbetriebnahme/ -setzung und Außerbetriebnahme 

Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung; Eigentumsgrenze  

Die folgende schematische Darstel lung erklärt das zugrundeliegende Verständnis der 

Begriffe Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung sowie der Begriffe Kundenanlage und 

Anschlussnutzeranlage:  

 

A b b i l d u n g 1 :  B e i s p i e l h a f t e  s c h e m a t i s c h e  D a r s t e l l u n g de r  B e gr i f f e  I n b e t r i e b n a h m e  /  I n b e t r i e b s e t z u n g  s o wi e  
K u n de n a n l a g e  /  A n s c h l u s s n u t z e r a n l a ge  a m  B e i s p i e l  e i n e s  N e t z a n s c h l u s s e s  i m  G e b ä u d e  o h n e  A n s c h l u s s -
s c h r a n k  i m  F r e i e n  

 

Eigentumsgrenze 

Al lgemeines 

Entsprechend § 5 NAV beginnt der Netzanschluss an der Abzweigstelle des Nieder-

spannungsnetzes des Netzbetreibers (Netzanschlusspunkt). Das Netzanschlusskabel 

ist  ein Tei l  des Vertei lungsnetzes und verbindet dies mit dem Hausanschlusskasten 

bzw. mit der Hausanschlusssäule.  
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Bei in Gebäuden angebrachten Hausanschlusskästen sowie bei Hausanschlusssäulen 

liegt die Eigentumsgrenze an den Abgangsklemmen der NH-Sicherungsuntertei le.  

Bei  Anschlussschränken im Freien (z.B. Zähleranschlusssäule) l iegt die Eigentums-

grenze an den Kabelendverschlüssen des im Anschlussschrank ankommenden Netz-

anschlusskabels der SWT. Die im Eigentum des Messstel lenbetreibers bzw. der SWT 

stehenden Messeinrichtungen sind hiervon nicht betroffen. SWT ist berechtigt, die 

Netzanschlusssicherungen zu entnehmen oder zu wechseln.  

Die Inbetriebnahme des Netzanschlusskabels erfolgt immer, also auch bei Anschluss-

schränken im Freien, nach § 14 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 

durch SWT. 

Gemäß § 8 NAV gehört der Netzanschluss zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers 

und ist ausschließlich vom Netzbetreiber zu errichten, zu unterhalten, zu ändern und 

zu beseitigen.  

 

Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern  

Grundsätzl ich werden Erzeugungsanlagen und Speicher an die Übergabestel le der Be-

zugsanlage angeschlossen (gemäß VDE-AR-N 4105). In diesen Fäl len gelten die Vor-

gaben der NAV entsprechend. Insbesondere ist der Netzbetreiber Eigentümer des 

Netzanschlusses (vgl. § 8 Abs. 1 NAV).  Einzelheiten können den Bi ldern in Anhang B 

der VDE-AR-N 4105 entnommen werden.  

 

Verfügungsbereichsgrenze 

Die Sicherungselemente in der Übergabestelle bilden die Verfügungsbereichsgrenze.  

 

Inbetriebnahme 

Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zur Trennvorrichtung für die Inbetriebset-

zung der Anschlussnutzeranlage bzw. bis zu den Haupt - oder Verteilungssicherungen 

darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch einen in ein 

Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenen und konzessionierten 

Elektroinstallateur in Betrieb genommen werden.  

Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebnahme erforderl ich 

ist,  teil t der Netzbetreiber ihm dies mit.  

Das vorgesehene Inbetriebnahmedatum der Kundenanlage ist nach Annahme des An-

schlussangebotes mit SWT abzustimmen.  
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SWT übernimmt mit dem Sichtvermerk zum Anschlussprojekt ausdrücklich keine Ver-

antwortung oder Haftung für die inhalt l iche Richtigkeit  der eingereichten Projektun-

terlagen. 

 

Inbetriebsetzung 

Die Inbetriebsetzung erfolgt,  indem die Anlage hinter der Trennvorrichtung unter 

Spannung gesetzt wird, und darf  nur durch ein in ein Instal lateurverzeichnis eines 

Netzbetreibers eingetragenes Installat ionsunternehmen durchgeführt werden. Der 

Einbau und die Prüfung der Messeinrichtung erfolgt durch den Messstellenbetreiber.  

Das vorgesehene Inbetriebsetzungsdatum der Kundenanlage ist mit SWT abzustim-

men. 

Die Fertigstel lung bzw. vollständig ausgefüllte Inbetriebsetzungsmeldung erfolgt 

spätestens 14 Tage vor der endgültigen Inbetriebsetzung durch einen eingetragenen 

Installateur über das Internetportal  der SWT.  

SWT behält sich vor, eine Sichtkontrolle vorzunehmen. Werden Mängel festgestell t,  

kann SWT die Inbetriebsetzung bis zur Mängelbeseitigung untersagen.  

Die Inbetriebnahme nach Auslösung einer oder mehrere NH-Sicherungen im HAK darf  

nur nach erfolgter Überprüfung der Kundenanlage durch ein eingetragenes Installati-

onsunternehmen erfolgen.  

4.2.1 Allgemeines 

Als übliches Verfahren der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs -GmbH gilt :  

Bei  Anlagen mit Wandlermessung ist dem Netzbetreiber ein Hinweis zum versorgenden 

Lieferant mitzuteilen, andernfalls wird die Anlage der Grundversorgung/Ersatzversor-

gung zugetei lt .  

 

Bei  Wandlermessungen erhält das eingetragene Instal lat ionsunternehmen vorab 

Wandler zum Einbau.  Der Anschluss erfolgt über Prüfklemmen (z.B. Abbildung 9).  Zu-

sätzl iche Klemmen für externe Geräte (Fernwirkgerät, Modem, …) sind nach Bedarf 

zur Verfügung zu stel len und entsprechend abzusichern. Die Sekundärverdrahtung 

der Wandlerstromkreise bis zur Messeinrichtung erfolgt durch das eingetragene In-

stal lat ionsunternehmen. Die Inbetriebsetzung der Anlage (Zählermontage) erfolgt erst 

nach der technischen Überprüfung eines Mitarbeiters des Messstel lenbetreibers oder 

der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH. Werden Mängel festgestell t,  die die 



Integriertes Management System  

Richtlinie Dokumentart: Richtlinie 

Ergänzende Technische Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Niederspannungsnetz der  
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Version: 03 vom 08-2025 

Klassifizierung öffentlich 

Seite: 14 von 41 

 
Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so kann die Inbe-

triebsetzung durch die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH bis zur Mängelbe-

seitigung untersagt werden. Bei  Gefahr für Leib oder Leben ist die SWT Stadtwerke 

Trier Versorgungs-GmbH verpflichtet,  die Inbetriebsetzung zu untersagen.  

Die Anwesenheit des Err ichters der Anlage ist bei der Inbetriebsetzung erforderlich . 

Für jede Messeinrichtung/ jede Steuerbox in einer Kundenanlage zur Versorgung eines 

Anschlussnutzers ist ein Antrag über das Marktpartnerportal  einzureichen. Nur voll-

ständig ausgefüllte Anträge können eingereicht werden.  

Der Einsatz eines vom Netzbetreiber abweichenden  Messstellenbetreibers (MSB) ist 

möglich. Grundvoraussetzung ist dabei das Bestehen eines MSB -Rahmenvertrags mit 

dem Netzbetreiber. Die im Wechselprozess im Messwesen (WiM) geregelten Vorgaben 

(Abläufe, Anmeldung, Fristen, Datenformate etc.) sind einzuhalten.  

4.2.2 Außerbetriebnahme eines Netzanschlusses und die Demontage 

von Messeinrichtungen 

Die Zählerdemontage muss ebenfalls durch einen schrift l ichen Auftrag des eingetra-

genen Elektroinstallateurs erfolgen. Hierfür ist ein Antrag über das Marktpartnerpor-

tal  zu stellen. Der Anschlussnehmer ist von dem Anschlussnutzer über die Demontage 

der Messeinrichtung in Kenntnis zu setzen.  

Die Demontage des Zählers erfolgt ausschließl ich durch SWT. 

Vor der Demontage des Zählers durch den VNB, müssen folgende Arbeiten durch einen 

Elektrofachbetrieb erfolgt sein:  

 

➢  der Stromzähler muss spannungsfrei  sein,  

➢  die Zählerverdrahtung muss zurückgebaut sein und  

➢  Anlage muss berührungssicher sein.  

 

Nachdem der eingetragene Elektroinstallateur die Plombenverschlüsse geöffnet hat,  

muss die Wiederverplombung der elektr ischen Anlage durch den Netzbetreiber mittels 

Antrag über das Marktpartnerportal  bei der SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

angezeigt werden.  
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4.3 Plombenverschlüsse 

Plombenverschlüsse werden ausschließlich durch SWT oder den Messstellenbetreiber 

angebracht oder entfernt.  

Bei  Gefahr dürfen die Plomben ohne Zustimmung der SWT entfernt werden. Eine Wie-

derverplombung ist zu veranlassen.  

4.4 Erweiterung und Änderung der bestehenden Kundenanlage 

Änderungen an bestehenden Zählerplätzen  

Grundsätzl ich sind die Anforderungen des FNN-Hinweises „Einbau von Messsystemen 

in Bestandsanlagen“ einzuhalten.  

 

Darüber hinaus gelten folgende Anforderungen:  

Erweiterung 

1)  Vorhandene Reserveplätze in Zählerschränken nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) 

können unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:  

- netzseitiger Anschlussraum mit Trennvorrichtung nach VDE-AR-N 4100 

oder bei bestehender gleichwertiger Ausstattung  

- netzseitiger Anschlussraum mit NH-Sicherungen in Verbindung mit la ien-

bedienbarer Trennvorrichtung im anlagenseitigen Anschlussraum  

- anlagenseitiger Anschlussraum mindestens mit 150 mm und Hauptlei-

tungsabzweigklemme, keine Verwendung als Stromkreisvertei ler  

2)  (Reserve-) Zählertafeln nach DIN 43853 sind bei Erweiterungen nicht zulässig.  

 

3)  Sind keine geeigneten Zählerplätze vorhanden, erfolgt die Erweiterung nach den 

Vorgaben der VDE-AR-N 4100. 

 

 

Änderung 

Der Err ichter ist verantwortlich zu prüfen, ob durch Änderungen in der Kundenanlage 

eine Anpassung des Zählerplatzes erforderlich wird. Hierbei sind die jeweil igen Um-

stände des Einzelfal ls zu betrachten. Grundsätzlich ist die Gewährleistung des tech-

nisch sicheren Betriebs Voraussetzung für die weitere Verwendung eines bestehenden 
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Zählerplatzes nach Änderungen in der Kundenanlage. Dies ist durch Prüfung durch 

einen eingetragenen Installateur sicherzustellen.  

Unter folgenden Rahmenbedingungen ist in der Regel eine Anpassung erforderl ich:  

-  Sicherheitsmängel vorhanden (z. B. Berührungsschutz nicht gegeben, Isolati-

onseigenschaften der Anlage mangelhaft)  

-  Änderungen der Betr iebsbedingungen z. B. durch  

o  Änderung der Dauerstrombelastung (u.a. durch Änderung des Messkon-

zepts, Zubau bzw. Erweiterung von Erzeugungsanlagen, Ladeeinrichtun-

gen für Elektrofahrzeuge, Direktheizungen, Speichern)  

o  Nutzungsänderungen (Umstellung von Wohnung auf gewerbl iche Nutzung 

oder auf andere gewerbliche Nutzung mit anderem Abnahmeverhalten, 

wie z. B. Umstel lung von Büro auf Sonnenstudio)  

o  Änderung der Umgebungsbedingungen (Temperaturen, Feuchtigkeit ,  Ein-

schränkung des Arbeits- und Bedienbereichs, Änderung der Raumart, 

usw.)  

o  Umstellung von Wechsel- auf Drehstrom 

o  Leistungserhöhungen, die eine Erhöhung der Absicherung bedingen  

o  Höhere Verfügbarkeit /  Störungssicherheit erforderl ich  

o  Umstellung der Netzform in der Kundenanlage (z. B. Umstellung von TN -

C- auf TN-S-Netz)  
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Folgende Tabelle enthält  Anpassungsempfehlungen für in der Praxis häufi g anzutref-

fende Konstellat ionen:  

Änderungsvar i -
anten  

 Darf  e in  vo rhandener  Zäh lerp la tz  be i  Änderungen we i terh in  
verwendet  werden?  

 

DIN 43853  DIN 43870  DIN VDE 0603  

Zähler ta -
fe l  
 
(keine 
Schutz -
k lasse I I )  

Norm-
Zähler -
fe ld  
 
(Schutz -
k lasse 
I I )  

Norm-
Zähler -
fe ld  mi t  
Vorsi -
cherung  

(Schutz -
k lasse 
I I )  

Zähler -
schrank mi t  
Fronthaube 
und Trenn-
vorr ich tung 
im anlagen-
sei t igen An-
schluss-
raum 

Zähler -
schrank 
mi t   
NH-Si -
cherung  

Zähler -
schrank mi t  
T rennvor-
r ichtung 1 )  

Zählerschrank 
nach VDE -AR-
N 4100  

Umstel lung 
Zähler  von Ein -
tar i f -  au f  Zwei -
tar i fmessung  

Nein  Ja 2 ) 3 ) 4 )  Ja  4 )  Ja  4 )  Ja  4 )  Ja  Ja  

Umstel lung 
Zähler  au f  
Zwei r ich tung-
szähler  

Nein  Nein  Nein   Ja 4 )     

Ja  4 )  

Ja  Ja  

Umstel lung 
Zählerpla tz  auf  
Drehstrom 

Nein  Nein  Nein   Ja 4 )   Ja  4 )  Ja  Ja  

Leistung-
sverstärkung 
der  Kundenan-
lage  

Nein  Nein   Nein  Ja 4 )  Ja  4 )  Ja  Ja  

Umstel lung von 
konv.  Messein -
r ichtung auf  
moderne Mess-
einr ichtung  

Nein  Ja 4 )  Ja  4 )   Ja  4 )   Ja  4 )  Ja  Ja  

Umstel lung von 
konv.  Messein -
r ichtung auf  in -
te l igente Mess-
einr ichtung  

Nein  Ja 4 )  Ja  4 )   Ja  4 )   Ja  4 )  Ja  Ja  

T a b e l l e  2 :  Ä n d e r u n gs v a r i a n t e n  i m  V e r gl e i c h  

 
1selekt ive Überst romschutze inr ichtung (z.B .  SH -Schalter)  gemäß VDE-AR-N 4100 

2unterer Anschlussraum (netzsei t ig)  mit  K lemmste in oder  Schalter  

3oberer  Anschlussraum (anlagenseit ig)  mi t  zentra ler Überst romschutze inr ichtung (Kundenhauptsiche-

rung)  

4Vorgaben  des Netzbet re ibers  s ind zu beachten.  F lex ib le  Zählerp latzverdrahtung mindestens 10 mm² 

(gem. D IN VDE 0603-2-1)  muss vorhanden sein  
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Generelle Voraussetzung für die weitere Verwendung ist der technisch sichere Zustand 

der Anlagen, welcher durch Prüfung durch einen eingetragenen Installateur zu ge-

währleisten ist.  

 

Nachfolgend eine Möglichkeit der Anlagenerweiterung bei nicht vorhandenem Zähler-

feld.  

 

 

A b b i l d u n g 2 :  B e i s p i e l  -  B e s t e h e n d e  A n l a g e  b l e i b t  u n v e r ä n d e r t  

 

Voraussetzungen:  

➢  Setzen eines NH-Vertei lers in unmittelbarer Nähe des Hausanschlusskastens 

oder der Zähleranlage.  

➢  Absicherung der bestehenden Anlage im NH-Verteiler auf Basis der maximalen 

Strombelastbarkeit  unter Berücksichtigung der Selektivität.  

➢  Absicherung des neuen Anlagentei ls im Hausanschlusskasten und gegebenen-

falls Trennmesser im NH-Vertei ler.  

➢  Strombelastbarkeit  der Hauptleitung zwischen Hausanschluss und NH -Verteiler 

und zwischen NH-Vertei ler und dem erweiterten Anlagentei l muss mindestens 

für 63 A ausgelegt sein.  

➢  Zentrale Anordnung der Zählerplätze.  

➢  Keine Vermischung von Netzformen (nur TN- bzw. nur TT-System möglich).   

  



Integriertes Management System  

Richtlinie Dokumentart: Richtlinie 

Ergänzende Technische Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Niederspannungsnetz der  
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Version: 03 vom 08-2025 

Klassifizierung öffentlich 

Seite: 19 von 41 

 

5 Netzanschluss (Hausanschluss) 

Erbringung von Eigenleistungen 

Sofern im Zuge der Herstel lung des Netzanschlusses durch den Anschlussnehmer Ei-

genleistungen auf Kundengrund (z.B. Tiefbau) erbracht werden, sind die Vorgaben der 

SWT zu beachten.  

5.1  Art der Versorgung 

Für das Versorgungsgebiet der SWT Stadtwerke Trier gi lt der Grundsatz, dass die 

elektrische Versorgung eines Grundstückes nur über einen Netzanschluss erfolgt.  

Mehrere Netzanschlüsse (hier insbesondere Anschlüsse für Elektromobili tät) sind wei-

terhin nur möglich, sofern eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber erfolgt,  bei der 

die Möglichkeit der technisch und betriebl ich sicheren Errichtung weiterer Netzan-

schlüsse unter Berücksichtigung der jeweiligen Netz- und Anschlusssituation geprüft 

wird. Unterschiedliche Netzanschlusspunkte dürfen nicht durch Anlagen eines oder 

mehrerer Anschlussnehmer miteinander verbunden betrieben werden.  Sollte diese 

Prüfung positiv ausfallen, stellen Anschlussnehmer, Planer, Errichter, sowie Betreiber 

der Kundenanlagen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch geeignete Maßnah-

men sicher, dass eine eindeutige und dauerhafte elektr ische Trennung der Kunden-

anlagen gegeben ist.  

Informationen finden sich im VDE/FNN-Hinweis „Hinweise für die Errichtung von meh-

reren Netzanschlüssen am Niederspannungsnetz in einem Gebäude und auf einem 

Grundstück“  

Die Abrechnung für die Herrichtung des zweiten Anschlusses erfolgt nach tatsächli-

chen Istkosten.  

Dem Netzbetreiber ist gemäß § 21 NAV der Zugang zum Netzanschluss zu gewähren. 

Für nicht ständig bewohnte Objekte (z. B. Ferienhäuser, Bootshäuser, Kleingartenan-

lagen) sind grundsätzlich Anschlusseinrichtungen außerhalb des Gebäudes zu errich-

ten. 

Der Trassenverlauf ist mit dem Netzbetreiber vor Erstel lung des Angebotes für den 

Netzanschluss abzustimmen. Die Kabeltrasse darf weder überbaut noch durch t ief-

wurzelnde Pf lanzen beeinträchtigt werden. Sie muss für die Störungsbeseitigung je-

derzeit zugängl ich sein.  

In haftungsrechtlicher Hinsicht gi lt  davon unabhängig, dass der Anschlussnehmer ge-

mäß Paragraph 13 Abs. 1 NAV grundsätzl ich für den ordnungsgemäßen Zustand seiner 
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Kundenanlage verantwortl ich ist und unter Beachtung der allgemein anerkannten Re-

geln der Technik dafür Sorge zu tragen hat, dass von seiner Anlage zu keinem Zeit-

punkt schädliche Rückwirkungen auf das vorgelagerte Verteilernetz ausgehen. Der 

Netzbetreiber übernimmt nach Paragraf 15 Abs. 3 NAV im Rahmen des Netzanschluss-

vertrages ausdrücklich keine Gewähr für die Mängelfreiheit  der Kundenanlage.  

5.2 Hausanschlusseinrichtungen 

5.2.1 Allgemeines 

Bei Betriebsströmen > 250 A ist anstel le des Hausanschlusskastens regelmäßig eine 

andere technische Lösung erforderlich (z.B. Wandlerstandschrank mit NH -Sicherungs-

leisten).  Diese ist mit SWT abzustimmen.  

5.2.2 Hausanschlusseinrichtungen in Gebäuden 

Die Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden sind gemäß DIN 18012 un-

terzubringen: 

- in Hausanschlussräumen (erforderlich in Gebäuden mit mehr als fünf Nutzungsein-

heiten)  

- an Hausanschlusswänden (vorgesehen für Gebäude mit bis zu fünf Nutzungseinhei-

ten) 

- in Hausanschlussnischen (ausschließlich geeignet für die Versorgung von nicht un-

terkellerten Einfamilienhäusern)  

Der Anschlussnehmer ist für den Schutz des Netzanschlusses vor Beschädigung durch 

eventuelle Fremdeinwirkung verantwortlich (z. B. Anfahrschutz in Garage).  

5.2.3 Hausanschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden 

Schalt- und Steuerschränke für Ladeeinrichtungen im Freien, die unmittelbar an das 

öffentl iche Niederspannungsnetz angeschlossen und direkt gemessen werden, müs-

sen die Anforderungen für Anschlussschränke im Freien gemäß Kapitel 12 der VDE -

AR-N 4100 einhalten (vgl.  Abschnitt  12).  Kann der Schalt-und Steuerschrank der La-

deeinrichtung die vorgenannten Anforderungen nicht einhalten (z.B. aus Platzgrün-

den) oder ist eine halbindirekte Messung (Wandlermessung) erforderl ich, ist  der Netz-

anschluss mit einem separaten Anschlussschrank vorzunehmen.  
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5.3.3 Netzanschluss über Freileitungen 

Bei bestehenden Freileitungs-Hausanschlüssen (Giebelanschluss bzw. Dachständer-

anschluss) ist  SWT berechtigt die Umstel lung auf einen Kabel -Hausanschluss durch-

zuführen. Der Anschlussnehmer wird hierüber rechtzeitig im Vorfeld informiert.  Die 

netzseitigen Kosten der Anschlussänderung (Herstellung des Kabel -Hausanschlusses, 

Demontage der Frei leitung) trägt SWT. Die innerhalb der Kundenanlage entstehenden 

Kosten trägt der Anschlussnehmer.  

Erforderl iche bauliche Verstärkungen sowie alle notwendig en Maßnahmen, z. B. für 

den Einbau und die Demontage von  

-  Mauerwerksdurchführungen,  

-  Isolatorenstützen und Abspannvorrichtungen,  

veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netzbetreibers.   

Die Nutzung des Dachständers, der Traversen und Anker (Einrichtungen des Gestän-

ges) und damit leitend verbundene Bauteile dienen ausschließlich de r Netzversorgung 

durch den Netzbetreiber und dürfen für die Befestigung anderer Einrichtungen (z. B. 

Antennen- oder SAT-Anlagen) nicht verwendet werden  

Netzanschlüsse müssen zugänglich und vor Beschädigungen  geschützt sein. Bei einem 

Freileitungsanschluss gehört der Dachständer zum Netzanschluss.  Um eine sichere 

Zugänglichkeit zum Netzanschluss zu gewährleisten, ist bei Dachaufbauten  (z. B. PV-

Modulen, Solarkol lektoren, Antennenanlagen) Folgendes zu beachten:  

-  Es ist eine ausreichend große Standfläche (Radius mind. 0,5 m) um d en Dach-

ständer freizuhalten.  

-  Die Standfläche muss über einen ausreichend breiten Korridor (mind. 0,5 m) 

und ggf.  über eine Steigleiter erreichbar sein (vgl.  DGUV Vorschrift  38).  

Ausführungsbeispiele zur Zugänglichkeit sind  in Anhang E dargestell t .  

5.4 Netzrückwirkungen 

5.4.4.6 Tonfrequenz-Rundsteuerung 

Die verwendete Rundsteuerfrequenz im Netzgebiet der SWT beträgt 168 Hz.  
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5.5 Symmetrie 

5.5.1 Symmetrischer Anschluss Ladeinfrastruktur 

Im Falle von 3-phasig angeschlossenen Ladeeinrichtungen ist darauf zu achten, dass 

die Außenleiter-Belegung so gewählt wird, dass sich auch beim ein - oder zweiphasi-

gen Laden mehrerer Fahrzeuge eine symmetrische Auftei lung ergibt.  

Bei  einem einphasigen Betrieb einer Ladeeinrichtung (< 4,6 kVA) ist die Außenleiter-

phase mit der höchsten Spannung zu wählen. Der Netzbetreiber behält sich vor, dem 

Anschlussnehmer nachträgl ich, bei Unsymmetrien im Versorgungsnetz, den Anschluss 

des Außenleiters vorzugeben.  

Sind in Mehrfamilienhäuser oder Tiefgaragen mehrere einphasige Ladeeinrichtungen 

< 4,6 kVA geplant, so sind diese gleichmäßig auf die Außenleiter vertei lt  anzuschlie-

ßen. VDE/FNN Hinweis: Anforderungen für den symmetrischen Anschluss und Betrieb 

nach VDE-AR-N 4100 

Sol lte die Instal lation einer Ladeinfrastruktur im direkt benachbarten Gebäude be-

kannt sein, ist  die Phasenfolge so anzupassen, dass diese sich unterscheiden. Sol lten 

keine weiteren Informationen zu weiteren Ladeinfrastrukturen in der näheren Umge-

bung vorhanden sein, ist  zu ermitteln welche Phase am wenigsten belastet ist (Über-

prüfung der Spannungshöhe). Die ermittelte Phase ist auf Klemme L1 der Ladeinfra-

struktur zu legen. Die weiteren Phasen sind so aufzulegen, dass sich ein rechtes 

Drehfeld ergibt.  

Sind in Mehrfamil ienhäuser oder Tiefgaragen mehrere dreiphasige Ladeeinrichtungen 

geplant, sind diese so zu install ieren, dass bei einphasigen oder zweiphasigem Betrieb 

eine gleichmäßige Verteilung auf die Außenleiter gegeben ist –  hierzu sind die Her-

stellerangaben zu beachten.  

Ist in einem Gebäude eine einphasige Photovoltaik oder Speicheranlage vorhanden 

oder geplant, so ist die Ladeeinrichtung auf der gleichen Außenleiterphase wie die 

Erzeugungs- bzw. Speicheranlage anzuschließen. VDE/FNN Hinweis: Anforderungen 

für den symmetrischen Anschluss und Betrieb nach VDE-AR-N 4100 

Ab einer Gesamtleistung von 30 kVA für Ladeeinrichtungen an einem Netzanschluss 

bzw. auf einem Grundstück ist ein Lademanagement zu instal l ieren.  

Ist vorgesehen, die Ladeeinrichtung bidirektional zu verwenden (Rückspeisung), sind 

die Anforderungen nach VDE-AR-N 4105 Technische Anschlussbedingungen für An-

schluss und Parallelbetr ieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz einzu-

halten. (Nr. 5 zu BDEW Tab 2023 10.1)  
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5.5.2 Symmetrischer Anschluss Photovoltaik 

Dieser Absatz gi lt nur für einphasige Photovoltaikanlagen  

Bei einem einphasigen Betrieb von Photovoltaikanlagen (PV-Anlage) (< 4,6 kVA) ist 

zum Anschluss die Außenleiterphase mit der niedrigsten Spannung zu wählen. Der 

Netzbetreiber behält sich vor, dem Anschlussnehmer nachträglich, bei Unsymmetrien 

im Versorgungsnetz, den Anschluss des Außenleiters vorzugeben.  

 

Sind in Mehrfamil ienhäuser oder Tiefgaragen mehrere einphasige PV-Anlagen < 4,6 

kVA geplant, so sind diese gleichmäßig auf die Außenleiter verteil t anzuschließen. 

VDE/FNN Hinweis: Anforderungen für den symmetrischen Anschluss und Betrieb nach 

VDE-AR-N 4100 

 

Sol lte die Installation einer PV-Anlage im direkt benachbarten Gebäude bekannt sein, 

ist  die Phasenfolge so anzupassen, dass diese sich unterscheiden. Sollten keine wei-

teren Informationen zu weiteren PV-Anlagen in der näheren Umgebung vorhanden 

sein, ist zu ermitteln welche Phase am höchsten belastet ist (Überprüfung der Span-

nungshöhe).   

Ist in einem Gebäude eine einphasige Ladeeinrichtung oder Speicher vorhanden oder 

geplant, so ist die PV-Anlage auf der gleichen Außenleiterphase wie die Ladeeinrich-

tung oder der Speicher anzuschließen. VDE/FNN Hinweis: Anforderungen für den sym-

metrischen Anschluss und Betrieb nach VDE-AR-N 4100 

 

6 Hauptstromversorgungssystem 

In der Nähe des Hausanschlusskastens ist ein Zählerplatz zur Aufnahme der erfor-

derl ichen Messeinrichtungen zu install ieren. Dabei ist auf eine möglichst kurze 

Hauptleitung zu achten. Hausanschlusskasten und Zählerschrank sind demnach in 

unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander anzuordnen.  

6.1 Aufbau und Betrieb  

Die Verlegung von Hauptleitungen außerhalb von Gebäuden bedarf  der Abstimmung 

mit dem Netzbetreiber.  
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In Abstimmung mit dem Netzbetreiber kann zum Zwecke eines Lastmanagements, 

zur Phasensymmetrierung oder für die PAV, E-Überwachung ein Stromwandlersatz in 

das Hauptstromversorgungssystem eingebaut werden. Der Einbau ist grundsätzl ich 

in einem Hauptleitungsvertei ler oder in Abstimmung mit dem Herstel ler auch im 

netzseitigen Anschlussraum eines Zählerschrankes zulässig. Die Spannungsversor-

gung erfolgt aus dem gemessenen Bereich. Die in diesem Zusammenhang aus dem 

ungemessenen Bereich entnommene Energie ist au f das notwendige Maß zu begren-

zen und darf 1 VA nicht überschreiten. Dieser Stromwandlersatz kann nicht für Ab-

rechnungszwecke genutzt werden.  

6.3 Anschluss von Zählerplätzen an das Hauptstromversorgungs-

system  

Außerhalb eines Gebäudes (z.B. in einem Hausanschluss-/Zähleranschlussschrank 

oder in einem Hausanschlusskasten in/an der Gebäudeaußenwand) erfolgt die Auf-

trennung des PEN an der erstmöglichen Stelle im Gebäude.  

 

 

 

7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze 

7.2 Ausführung der Zählerplätze 

In Abstimmung mit der SWT erfolgt:  

 

➢  die Befestigungsart der Messeinrichtung (3-Punkt Befestigung oder BKE)  

➢  Lastgang- oder Wandler-Messungen mit Dreipunkt-Befestigung 

➢  die Art der Messung (direkte oder halbindirekte Messung)  

 

Zur Umrüstung eines Zählerplatzes mit Dreipunktbefestigung auf BKE -I-Stecktechnik 

ist eine Adapterplatte mit Montagemöglichkeiten für Zusatzgeräte für weitere eHZ -
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Anwendungen gemäß VDE-AR-N 4100 (BKE-AZ) vorzusehen. Die Adapterplatte für die 

Steck-Montagetechnik ist Bestandtei l  der Kundenanlage.  

Bei  halbindirekter Messung sind die technischen Vorgaben des Messstel lenbetreibers 

einzuhalten. Hierzu muss das Messkonzept im Vorfeld mit dem Messstel lenbetreiber  

abgestimmt werden.  Es muss eine entsprechende Prüfklemme nach Anhang D einge-

baut werden. 

Im Fal le des grundzuständigen MSB ist dies die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs -

GmbH. 

Die thermische Eignung von Zählerschränken bzw. Zählerplätzen (Aussetzbe-

trieb/Dauerbetrieb) l iegt im Verantwortungsbereich des Anlagenerrichters (Elektro-

fach-betrieb).  Bei  der Verwendung der 3-Punkt Befestigung sind die Zählersteck-

klemme und ein Satz Zählersteckstifte vom Anschlussnehmer zum Inbetriebsetzungs-

termin vor Ort bereitzustellen.  

Die Ausführung der Zählerplätze für die unterschiedl ichen Anwendungsfäl le sind un-

ter Anhang F aufgeführt.  

Wird bei einem erforderl ichen Zählerwechsel ein Zähler mit neuen Schnittstellenan-

forderungen oder anderen Ausgangsimpulswertigkeiten gesetzt,  so ist der Umbau 

bzw. die Änderung der Anschlussnutzerschnittstelle durch den Anschlu ssnehmer/-

nutzer zu veranlassen.  

Der Anschlussnehmer muss die Zählerfelder derart kennzeichnen, dass die Zuordnung 

der Trennvorrichtung und der Messeinrichtung zur jeweiligen Anschlussnutzeranlage 

eindeutig und dauerhaft erkennbar ist.  Dies setzt eine vorherige Überprüfung der 

Zuordnung durch einen eingetragenen Instal lateur voraus. Weitergehende Anforde-

rungen an die Kennzeichnung bestehen nicht.  

7.3 Belastungs- und Bestückungsvarianten von Zählerplätzen 

7.3.1 Einfach- und Doppelbelegung von Zählerplätzen 

Die nachstehend beispielhaft genannten Anlagen werden grundsätzl ich dem Dauerbe-

trieb zugeordnet.  

-  Elektrische Heizsysteme (Direktheizungen, Wärmepumpen,  …)  

-  Speichersysteme 

-  Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge  

-  Markt-/Festplatzvertei ler (feste Installat ion)  

-  Gewerbebetriebe 
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-  Abhängig vom Anwendungsfall  ggf. auch Baustromvertei ler (Bautrocknung, 

Grundwasserabsenkung, …)  

Hinweis: In begründeten Einzelfällen können die vorgenannten Beispiele auch dem 

Aussetzbetrieb zugeordnet werden.  

7.4 Anordnung der Zählerschränke 

Neben den Vorgaben aus der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 Kapitel  7.4 sind im 

Besonderen die jeweils gült ige Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die 

Richtl inie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen des jewei-

ligen Bundeslandes zu beachten.  

Grundsätzl ich sind Zählerschränke gemäß DIN VDE AR-N 4100 zentral , möglichst nah 

am Netzanschluss (z.B. Hausanschlusskasten) anzuordnen.  

7.7 Anbindung von Kommunikationseinrichtungen 

Erfolgt der Messstel lenbetrieb durch SWT als grundzuständiger Messstellenbetreiber, 

so setzt er bei Lastgangzählern und intel l igenten Messsystemen für die Zählerfern-

auslesung standardmäßig eine Funklösung ein. Sofern Einschränkungen des Signal-

empfanges am Instal lat ionsort bestehen, ist durch den  Anschlussnehmer die Antenne 

an einem geeigneten und mit dem Messstel lenbetreiber abgestimmten Ort abgesetzt 

zu montieren. Dazu stellt  SWT als grundzuständiger Messstellenbetreiber eine ent-

sprechende Antenne bei.  

Es ist ein Elektroinstallationsrohr oder ein Elektroinstal lationskanal für eine Daten-

leitung zwischen HÜP und APZ zu verlegen (Mindestdurchmesser 25 mm), evtl.  mit 

Zugdraht.  

Bei  Bedarf  stell t  der Anschlussnehmer eine Spannungsversorgung (230 V Wechsel-

spannung) zur Verfügung.  
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A b b i l d u n g 3 :  A n b i n d u n g  v o n  K o m m u n i k a t i o n s e i n r i c h t u n ge n  

 

7.8 Raum für Zusatzanwendungen 

7.8.2 Betriebsmittel 

Die Spannungsversorgung für die Betr iebsmittel  im Raum für Zusatzanwendungen ist 

wie folgt zu entnehmen:  

a) Verwendung von elektronischen Haushaltszählern (BKE-I und BKE-AZ):  

Die Spannungsversorgung erfolgt aus dem netzseitigen Anschlussraum vor der Trenn-

vorrichtung für die Kundenanlage (im ungezählten Bereich) gemäß VDE -AR-N 4100 

Kapitel  7.8.2 Betriebsmittel.  Das externe Schutzschaltgerät ist im netzseitigen An-

schlussraum zu install ieren.  

b) Verwendung von Messeinrichtungen mit Dreipunktbefestigung:  

Die Spannungsversorgung für die Zusatzeinrichtungen erfolgt über die Messspannun-

gen innerhalb des Zählers aus dem ungezählten Bereich  
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Sofern bei BKE-AZ die Spannungsversorgung aus dem netzseitigen Anschlussraum vor 

der Trennvorrichtung für die Kundenanlage mit vertretbarem Aufwand nicht herge-

stellt  werden kann, ist in begründeten Fällen auch die Spannungsversorgung direkt 

aus der BKE-AZ ( im ungezählten Bereich) zulässig.  

Schalt- und Steuerboxen die zukünftig im Rahmen der intel l igenten Messsysteme ein-

gesetzt werden, sind im Raum für Zusatzanwendungen zu instal l ieren.  

 

 

A b b i l d u n g 4 :  B e i s p i e l  f ü r  S p a n n u n gs a b gr i f f  R a u m  f ü r  Z u s a t z a n we n d u n ge n  

 

 

9 Steuerung und Datenübertragung, Kommunikationseinrich-

tungen 

Entsprechend §14a EnWG sind an das Niederspannungsnetz angeschlossene  

-  Ladeeinrichtungen für Elektromobile (LE),  die keine öffentl ich zugängliche LE 

im Sinne des § 2 Nr. 5 Ladesäulenverordnung (LSV) ist; ausgenommen hiervon 

sind LE, die von Institutionen betrieben werden, die gemäß § 35 Absätze 1 und 

5a Straßenverkehrsordnung (StVO) Sonderrechte in Anspruch nehmen dürfen,  
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-  Wärmepumpenheizungen (WP) unter Einbeziehung von Zusatz- oder Notheiz-

vorrichtungen (z. B. Heizstäbe),  

-  Anlagen zur Raumkühlung (ARK) oder  

-  Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie (Speicher) hinsichtlich des Strom-

verbrauchs (Einspeicherung)  

mit einem Leistungsbezug von mehr als 4,2 Kilowatt (kW) steuerbar auszuführen. 

Hierfür ist von dem jeweil igen Gerät  eine Steuerleitung zum anlagenseit igen An-

schlussraum des Zählerschrankes zu führen. Die Verdrahtung vom  anlagenseitigen 

Anschlussraum zum Raum für Zusatzanwendungen erfolgt durch den Anschlussneh-

mer nach den Vorgaben des Messstel lenbetreibers.  WP- und ARK Netzanschlussleis-

tungen werden am Netzanschluss je Anlagenart summiert; nur wenn die Summenleis-

tung je Art Σ PWP oder Σ PARK > 4,2 kW ist, w i rd die jeweilige Gruppe als jeweils eine 

sVE angesehen.  

Anmerkung: Bis zur Installation der Steuerbox können die Steuerleitungen im anla-

genseitigen Anschlussraum bei Bedarf  gebrückt werden.  

Die Steuerung erfolgt mittels CLS-Steuerbox über Relaiskontakte. Die möglichen 

Steuerungskonzepte befinden sich in Anhang C.   

Zukünftig wird die Steuerung vermutlich über EE-Bus erfolgen.  Dafür sol lte in der 

Kundenanlage ein Datenkabel (mindestens Cat. 5) vorgesehen werden. Informationen 

finden sich im VDE/FNN-Hinweis „Ausprägung der digitalen Schnittstel le  an steuer-

baren Einrichtungen oder an einem Energie-Management-System“ .  

Die Steuerungsvorrichtungen werden grundsätzlich an der Übergabemessung am 

Hauptstromversorgungssystem aufgebaut. Die SWT stellt  an der Steuerbox potential-

freie Kontakte zu Verfügung. Die Beschaltung der potentialfreien Kontakte liegt in der 

Verantwortung des Anschlussnehmers. Das maximale Schaltvermögen beträgt 

250VAC, 16A. 

Der Anschlussnehmer bzw. sein/e Anschlussnutzer als Betreiber der sVE sind ver-

pfl ichtet,  die sVE mit den notwendigen technischen Einrichtungen einschließlich Steu-

erungseinrichtungen auszustatten und stets in Bereitschaft auf Steuerung zu betrei-

ben. 
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9.2 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen 

(1)  Die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG ist nach den Vorga-

ben des Netzbetreibers vorzunehmen. Zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gehö-

ren Wärmepumpen, nicht öffentl ich-zugängliche Ladepunkte für Elektromobile, Anla-

gen zur Erzeugung von Kälte oder zur Speicherung elektrischer Energie . 

(2) Es gelten die Festlegungen der Bundesnetzagentur BK6 -22-300 sowie BK8-

22/010-A, die die gesetzl iche Verpfl ichtung nach § 14a EnWG näher ausgestalten. 

Danach müssen al le steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (die ab dem 01.01.2024 in 

Betrieb genommen werden) im Falle hoher Netzauslastung eine zeitwei lige Begren-

zung ihrer Leistung zulassen und entsprechend  gesteuert werden können. Im Gegen-

zug prof it ieren die Betreiber von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen von reduzier-

ten Netzentgelten.  

(3) Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass die steuerbaren Verbrauchseinrich-

tungen mit  den notwendigen technischen Einrichtungen einschließl ich Steuereinrich-

tungen ausgestattet  werden, stets steuerbar sind und ein ausgegebener Steuerbefehl 

unverzüglich umgesetzt  wird. 

(4) Der Betreiber einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung ist verpf lichtet, jede tech-

nische Inbetriebnahme einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung vor der Inbetrieb-

nahme dem Netzbetreiber  mitzuteilen (vgl.  auch Abschnitt  4.1).   

Bestandtei l  der Anmeldung ist die Mittei lung, ob die steuerbare Verbrauchseinrich-

tung per Direktansteuerung oder über ein Energiemanagementsystem (EMS) angesteu-

ert wird.  

(5) Der Wert der Mindestleistung für den netzwirksamen Leistungsbezug (P min ,  14 a )  der 

direkt gesteuerten steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder der steuerbaren Ver-

brauchseinrichtungen,  die über ein EMS gesteuert werden, ist entsprechend der Vor-

gaben der Festlegung BK6-22-300 der Bundesnetzagentur zu ermitteln und vom Be-

treiber über das Anmeldeverfahren  des Netzbetreibers mitzuteilen.  

(6) Sofern es einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung aus technischen Gründen nicht 

möglich ist,  den netzwirksamen Leistungsbezug auf den vom Netzbetreiber vorgege-

benen Wert zu reduzieren,  muss eine Reduzierung auf den nächstgeringeren Wert,  der 

technisch möglich ist,  erfolgen. Der nächstgeringere Wert kann Null sein.  Wird hierfür 

ein zusätzl iches Schaltgerät benötigt, so muss dies durch den vom Betreiber beauf-

tragten Instal lateur instal l iert werden.  

(7) Zudem hat der Betreiber gegenüber dem Netzbetreiber folgende Änderungen mit-

zuteilen: 
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•  jede geplante leistungswirksame Änderung 

•  dauerhafte Außerbetriebnahme einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung  

•  Wechsel von einer Direktansteuerung zur Steuerung über EMS oder umgekehrt  

•  Wechsel/Änderung der Steuerungsschnittstelle  

(8) Der Betreiber hat technisch sicherzustellen, dass im Fall  konkurrierender Anfor-

derungen mit anderweit igen Steuerungsmaßnahmen, insbesondere marktlicher Last-

steuerung, die Umsetzung der vom Netzbetreiber vorgegebenen Reduzierung des 

netzwirksamen Leistungsbezugs  stets insoweit Vorrang eingeräumt wird, als die An-

forderung des Netzbetreibers über die  konkurrierende Anforderung hinausgeht oder 

dieser widerspricht.  

(9) Der Betreiber hat ab 01.03.2025 dafür Sorge zu tragen, dass die Umsetzung der 

vom Netzbetreiber  vorgegebenen Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs in 

geeigneter Weise im Einzelfall  für den Netzbetreiber nachvollziehbar dargelegt wer-

den kann. Er hat diese Dokumentation  mindestens 2 Jahre nach der erfolgten Steue-

rungsanforderung vorzuhalten. Die  Dokumentation ist auf Verlangen bei berechtigten 

Zweifeln dem Netzbetreiber vorzulegen.  

(10) Für die Reduzierung des Netzentgelts können entsprechend der Festlegung der 

Bundesnetzagentur BK8-22/010-A verschiedene Module zur Umsetzung gewählt wer-

den (Netzentgeltmodul) . Je nach gewähltem Netzentgeltmodul können mehrere Mes-

seinrichtungen erforderl ich sein. Betreiber und Errichter haben dementsprechend  auf 

ein geeignetes Messkonzept zu achten. 

 

 

10  Betrieb der Kundenanlage 

Allgemeines 

Die von der Kundenanlage bezogene maximale Scheinleistung darf die mit SWT ver-

einbarte Netzanschlusskapazität nicht überschreiten. Mit dem Einsatz geeigneter 

technischer Einrichtungen (z.B. HEMS, Lastmanagement, …) durch den Anschlussneh-

mer besteht die Möglichkeit, die aus dem Netz bezogene Leistung zu steuern, zu 

überwachen und sicher zu stellen. Z.B. durch das zeitl ich begrenzte Reduzieren der 

Ladeleistung einer Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge.  
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10.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen 

Die Anschlussnutzung hat gemäß § 16 Abs. 2 Niederspannungsanschlussverordnung 

(NAV) zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit einem Verschie-

bungsfaktor zwischen cosφ = 0,9 kapazit iv und 0,9 induktiv erfolgt.   

Anderenfal ls kann der Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationsein-

richtungen verlangen.  

Eine Kompensationsanlage sollte verdrosselt  werden, wenn das Verhältnis der Leis-

tung von Oberschwingungen erzeugenden Geräten zu der Gesamtleistung der Anlage 

einen Wert von 15 % überschreitet.  

10.6 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtun-

gen für Elektrofahrzeuge 

10.6.3 Blindleistung 

Die Bl indleistungsfahrweise im Betriebsmodus „Energiel ieferung“ (Entladevorgang) er-

folgt analog zu Speichern. Siehe hierzu Kapitel  10.5.6 dieser TAB bzw. Kapitel  5.7.2.4 

und Anhang F der VDE-AR-N 4105 und die zugehörigen Ergänzungen in dieser TAB -

Niederspannung. 

Im Fal le von DC-Ladeeinrichtungen sowie induktiven Ladeeinrichtungen von Elektro-

fahrzeugen mit einer Bemessungsleistung > 12 kVA ist für den Betriebsmodus „Ener-

giebezug“ (Ladevorgang) die Q(U)-Kennlinie gemäß Kapitel 5.7.2.4 der VDE-AR-N 

4105 in dem Bereich zwischen cos φ von 0,90  übererregt und 0,90 untererregt ein-

zustellen.  

Das Verfahren „Q(U)-Kennlinie“ kommt nur bei 3-phasig angeschlossenen Ladeein-

richtungen zum Einsatz.  

10.6.7 Nachweis der Erfüllung der technischen Anforderungen 

Mit der Konformitätserklärung für Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, die Ener-

gie aus dem öffentlichen Netz beziehen oder in dieses einspeisen weist der Herstel ler 

die vol lständige Einhaltung der VDE-AR-N 4100 sowie der weiteren einschlägigen an-

erkannten Regeln der Technik nach. Die Konformitätserklärung ist  SWT im Zusam-

menhang mit dem Anmeldeformular B.3 zur Verfügung zu stel len.  
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11  Auswahl von Schutzmaßnahmen 

11.1 Allgemeines 

Grundsätzl ich gi lt  für das gesamte Netzgebiet der SWT die Netzform TN-System. Aus-

nahmen treten insbesondere im Außenbereich und bei Sonderanschlüssen auf; die 

Ausnahmen gibt SWT vor. Der zum Errichtungszeitpunkt in der Kundenanlage gemes-

sene Wert der Schleifenimpedanz kann sich z. B. durch Änderungen im Netzaufbau 

verändern. Die Schleifenimpedanz kann daher vom Netzbetreiber weder angegeben 

noch kann der gemessene Wert dauerhaft garantiert werden.  

12  Zusätzliche Anforderungen an Anschlussschränken im Freien  

12.3 Ausführung 

12.3.2 Aufbau 

Der Schrank muss sicher befestigt angebracht bzw. aufgestel lt  werden. Bei  erdgesetz-

ter Ausführung hat gegenüber dem Erdboden eine geeignete Abschottung gegen Be-

tauung, z.B. durch Auffüllen des Sockels mit Sockelfül ler (geeignetes Fül lmaterial  zur 

Reduzierung von Kondenswasserbi ldung in Gehäusen im Freien),  zu erfolgen. Die In-

standhaltung obliegt dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer.  

12.6 Schließeinrichtung 

Bei Anschlussschränken im Außenbereich stell t die SWT einen Schließzylinder bei.  Der 

Anschlussschrank muss mit einer Doppelschl ießung ausgestattet sein.  

13  Vorübergehend angeschlossene Anlagen 

13.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz 

Anschluss- und Anschlussverteilerschränke sind in Abstimmung mit SWT mittels f le-

xibler Anschlussleitung (Cu feindrähtig) ggf. über ein ortsfestes, erdverlegtes An-
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schlusskabel (Cu oder Al eindrähtig oder mehrdrähtig) an das Netz der SWT anzu-

schließen. Der Mindestquerschnitt  beträgt 16 mm² . Die Maximallänge der Anschluss-

leitung beträgt 30 Meter und darf  keine lösbaren Zwischenverbindungen enthalten.  

Die Anschlussleitung darf  nur über öffentliche Verkehrswege geführt werden, wenn 

eine geeignete Absicherung gewährleistet ist .  Dazu ist ein Anschlussschrank am Netz-

anschlusspunkt vorzusehen. Bei  einem vorübergehenden Netzanschluss ist auf aus-

reichend niederohmige Erdung zu achten.  

Sofern ein 5-adriges Kabel verwendet wird, ist  die nicht benötigte Ader (grün/gelb 

bei TT-System oder blau bei TN-System, vgl. Anhang I  der VDE-AR-N 4100) beidseitig 

nicht zu belegen und isoliert abzulegen.  

 

Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung 

Die Inbetriebnahme einer vorübergehend angeschlossenen Anlage erfolgt durch den 

Netzbetreiber.  Die Inbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage erfolgt mittels Trenn-

stelle in der Kundenanlage nur durch einen in ein Installateurverzeichnis eines Netz-

betreibers eingetragenes Elektroinstal lat ionsunternehmen.  Die Anschluss- und An-

schlussvertei lerschränke können in TN-C- und TT-Systemen gleichermaßen ohne Um-

rüstung verwendet werden. Der vierte Leiter übernimmt die Funktion des PEN -Leiters 

im TN-C-System oder die des Neutralleiters im TT-System. Die Funktion des vierten 

Leiters ist zu kennzeichnen.  

 

Außerbetriebnahme der vorübergehend angeschlossenen Anlage  

Die Trennung der Anschlussleitung am Netzanschlusspunkt erfolgt durch den Netz-

betreiber.  

 

Eigentumsgrenzen 

Grundsätzl ich gilt : Bei  der Verwendung von kundeneigener flexibler Anschlussleitung 

befindet sich die Eigentumsgrenze zwischen Netzbetreiber und Anschlussanlage an 

der letzten Abgangsklemme im Verteilungsnetz bzw. den Abgangsklemmen des Haus-

anschlusskastens. 
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14 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung – Erzeugungsan-

lagen 

Ergänzend zu VDE AR-N 4105 5.7.2.4 

Im Niederspannungsnetz der SWT wird das Verfahren zur Bl indleistungsbereitstel-

lung an den Generatorklemmen der Erzeugungseinheit im Genehmigungsschreiben 

mitgeteil t.  Grundsätzlich gi lt ,  dass alle nach VDE AR-N 4105 5.7.2.4  genannten Ver-

fahren vorzusehen sind. Das Verfahren b) Verschiebungsfaktor-/Wirkleistungskenn-

linie cos φ  (P)  wird bevorzugt verwendet.   
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Anhang A 

Übersicht erforderlicher Unterlagen für den Anmeldeprozess  
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Anhang B 

Anschluss Rundsteuerempfänger bei Bestandsanlagen  mit Nachtspeicherhei-
zung 
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Anhang C 

Anschlussvariante mit Steuerbox mit Relaisausgängen nach §14a EnWG 

Grundsätzlich ist bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsan-
lagen >7 kWp und <25 kWp das „FNN -2bit“-System anzuwenden. Bei Abwei-
chungen bedarf es einer Abstimmung mit dem Messstellenbetrieb und einer se-
paraten Freigabe.  
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Anhang D 

Bestückungsvariante Prüfklemmen für Wandlerzählung  
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Anhang E 

Frei zu haltende Flächen bei Frei leitungsnetzanschlüssen 
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Anhang F 

Übersichtstabelle zur Ausführung von Zählerplätzen  

 

 


